
 2.50.2.32IB01.00 – 25.01.2019 

 

���������������������������������������������������������������

Kreis Nordfriesland 
Fachdienst Gesundheit 
Damm 8; 25813 Husum 

 
 
 
 
 

Empfehlungen zur Hygiene 
in der Kindertagespflege  

(Tagespflegestellen und Großtagespflegestellen) 
  
 

 
 



Empfehlungen zur Hygiene in der Kindertagespflege  ��������������������������������������

���������������������������������������������������������������������
 

2 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Impressum 

Herausgeber: 
Kreis Nordfriesland · Der Landrat 
Fachdienst Gesundheit · 
Umweltbezogener Gesundheitsschutz · 
Damm 8 · 25813 Husum 
Tel.: 04841 – 67-0     
Fax  04841 – 67894431 
ugs@nordfriesland.de  
www.nordfriesland.de 

 

© Copyright 2018 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle 

Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten.   

 

Autorin:  

Irina Glock 

Gesundheitsaufseherin 

 

Gestaltung: 

Daniel Binz 

 



Empfehlungen zur Hygiene in der Kindertagespflege  ��������������������������������������

���������������������������������������������������������������������
 

3 3 3 

 
 
 

�������	
��
����

 
�� ���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

�� ����������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �

 � !�"�"#������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $

a.  Hygieneanforderungen an Räume und Ausstattung .................................................... 5
b.  Händehygiene............................................................................................................. 6
c.  Wäschehygiene .......................................................................................................... 7
d.  Abfallbeseitigung ........................................................................................................ 8
e. Tierhaltung .................................................................................................................. 8
f.   Trinkwasser ................................................................................................................ 8
g.  Wasserspielbereiche................................................................................................... 9
h.  Spielsand .................................................................................................................... 9 
i.  Bällebäd...................................................................................................................... 9 
j.   Erste Hilfe ................................................................................................................... 9
k.  Umgang mit Arzneimitteln ......................................................................................... 10 

%� &'�(����� ���������)��#����������������������������������������������������������������������������������������������������������� **

a.  Beim Auftreten von Durchfallerkrankungen ............................................................... 11
b.  Beim Auftreten von Kopfläusen ................................................................................. 11
c.  Beim Auftreten von Krätze ........................................................................................ 12 

+� ,�-./0�/����� 0�" 1�-�2��.�""3#��(��"��(�"�������������������������������������������������������������������������������� *4

a.  Gesundheitliche Anforderungen ................................................................................ 13
b.  Mitteilungspflicht und Belehrungen ........................................................................... 13
c.  Vorgehen bei meldepflichtigen Erkrankungen ........................................................... 14

 
 
 



Empfehlungen zur Hygiene in der Kindertagespflege  ��������������������������������������

���������������������������������������������������������������������
 

4 4 4 

1. Einleitung 
 
Durch das Zusammenleben und die 
Zusammenarbeit einer Vielzahl von 
Personen in Kinderbetreuungseinrich-
tungen nimmt die Hygiene hier einen 
wichtigen Stellenwert ein. Vom Fach-
dienst (FD) Gesundheit, Kreis Nord-
friesland wurde eine Empfehlung zum 
Rahmen-Hygieneplan erstellt, mit 
dem in solchen Einrichtungen die Ge-
sundheit der Kinder sowie die Erzie-
hung zu hygienischem Verhalten ge-
sichert werden soll.  
 
Dies betrifft Tagespflegestellen so-
wie Großtagespflegestellen, die 
zwar offiziell keine Einrichtungen 
nach Kindertagesstättengesetz (Ki-
TaG) darstellen, aber die relevanten 
Punkte des Hygieneplans berücksich-
tigen und anwenden sollen. Daher 
werden im Folgenden - auf der 
Grundlage des Rahmen-
Hygieneplans - Empfehlungen zur 
Hygiene in der Tagespflegestellen 
und Großtagespflege formuliert.  
 
Der Rahmen-Hygieneplan bezieht 
sich auf das Infektionsschutzgesetz 
(IfSG), das darauf abzielt, übertragba-
ren Krankheiten beim Menschen vor-
zubeugen, Infektionen frühzeitig zu 
erkennen und ihre Weiterverbreitung 
zu verhindern. Das Gesetz setzt da-
bei in hohem Maße auf die Eigenver-
antwortung der jeweils zuständigen 
Leiter von Gemeinschaftseinrichtun-
gen, der Tagespflegepersonen sowie 
jedes Einzelnen. Die im Folgenden 
aufgeführten Hygienemaßnahmen 
sollen zur Orientierung dienen; sie 
können in Form von eigenen Hygie-
neplänen auf die Situation in der je-
weiligen Tagespflegestelle angepasst 
und durch spezifische Details ergänzt 
werden.  
 
 
 
 

2. Hygienemanagement  
 
Eine Tagespflegeperson innerhalb der 
Tagespflegestelle/ Großtagespflege-
stelle sollte die Verantwortung für die 
Durchführung der erforderlichen Hygie-
nemaßnahmen tragen und entsprechend 
durch Anleitung und Kontrolle wahrneh-
men.  
 
Zu den Aufgaben dieser Tagespflege-
person gehören:  
 
• Festlegung der erforderlichen Hygie-

nemaßnahmen, am besten in Form ei-
nes eigenen Hygieneplans  

• Überwachung der Einhaltung der er-
forderlichen Hygienemaßnahmen  

• Durchführung von Hygienebelehrun-
gen für die anderen Tagespflegeper-
sonen  

• Kontaktierung des FD Gesundheit und 
der Eltern im Falle eines Ausbruchsge-
schehens (Meldebogen im Anhang)  

 
Wurde ein eigener Hygieneplan erstellt, 
sollte dieser jährlich hinsichtlich seiner 
Aktualität überprüft und gegebenenfalls 
geändert werden.  
Die Einhaltung der Hygienemaßnah-
men soll intern überwacht und dokumen-
tiert werden, unter anderem durch Bege-
hungen der Räumlichkeiten mindestens 
jährlich sowie bei aktuellem Bedarf.  
 
Die Hygieneempfehlungen beziehungs-
weise der Hygieneplan sollten für alle in 
der Großtagespflegestelle tätigen Per-
sonen jederzeit zugänglich und einseh-
bar sein. Die in der Großtagespflegestelle 
tätigen Personen sollten einmal pro Jahr 
hinsichtlich der erforderlichen Hygiene-
maßnahmen belehrt werden. Die Beleh-
rung sollte schriftlich dokumentiert wer-
den.  
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3. Basishygiene  
 
a. Hygieneanforderungen an Räume 
und Ausstattung  
 
In jeder Tagespflegestelle sollten 
Reinigungs- und Desinfektionsplä-
ne erarbeitet und gut sichtbar ausge-
hängt werden (siehe Beispiel eines 
solchen Plans in der Anlage):  
 
• Die Pläne sollen konkrete Festle-

gungen zur Reinigung und Desin-
fektion (was, wann, womit, wie, 
wer) enthalten.  

• Eine Überwachung der Einhaltung 
festgelegter Maßnahmen – beson-
ders auch bei Vergabe der Reini-
gungsarbeiten an Fremdfirmen – 
sollte erfolgen.  

 
Eine kontinuierliche bauliche In-
standhaltung und Renovierung der 
Räumlichkeiten ist notwendige Vo-
raussetzung für jede effektive Reini-
gung und Desinfektion.  
 
Schimmelpilzbefall muss ursächlich 
abgeklärt und umgehend saniert wer-
den.  
 
Reinigung von Flächen und Gegen-
ständen: 
 
Eine gründliche und regelmäßige 
Reinigung häufig benutzter Flächen 
und Gegenstände ist eine wesentliche 
Voraussetzung für einen guten Hygi-
enestatus.  
Zweimal pro Jahr sollte eine Grund-
reinigung unter Einbeziehung von 
Lampen, Fenstern, Heizkörpern, Tü-
ren, Teppichböden, Vorhängen, Ja-
lousien, Turngeräten, Rohrleitungen, 
Ver-kleidungen, Regalen etc. durch-
geführt werden.  
 
Folgende Grundsätze sind bei Reini-
gungs- und Desinfektionsmaßnahmen 
zu berücksichtigen:  
 

• Es ist feucht zu reinigen (Ausnahme: 
textile Beläge).  

• Für die Pflege textiler Beläge am bes-
ten Geräte mit so genannten HEPA-
Filtern verwenden; Teppichböden täg-
lich absaugen; 2 x jährlich sollte eine 
Feuchtreinigung vorgenommen wer-
den.  

• Bei den angewendeten Reinigungsme-
thoden ist eine Schmutzverschleppung 
zu verhindern (zum Beispiel durch 
Wechselbezug-Methode beziehungs-
weise Nutzung industrieller Reini-
gungsgeräte).  

• Die Reinigungsmaßnahmen sind in der 
Regel in Abwesenheit der Kinder 
durchzuführen.  

• Bei Reinigungsarbeiten sollte geeigne-
te Schutzkleidung (Handschuhe, 
Schürze/Kittel) getragen werden.  

• Alle wieder verwendbaren Reini-
gungsutensilien (Wischbezug, Wisch-
lappen etc.) sind nach Gebrauch auf-
zubereiten (Waschen bei mindestens 
60°C) und  

• bis zur erneuten Verwendung trocken 
zu lagern.  

 
Der Reinigungsrhythmus muss sich an 
der speziellen Nutzungsart und Intensität 
orientieren. Für die routinemäßige Reini-
gung gelten folgende Orientierungswer-
te:  
 
• Fußböden täglich feucht wischen,  
• Oberflächen von Einrichtungen 

(Schränke, Heizkörper, Stühle, Regale 
usw.) wöchentlich gründlich reinigen, 
bei Verschmutzung sofort,  

• Türen inklusive Türklinken im Sanitär-
bereich täglich reinigen,  

• Gebrauchsgegenstände (zum Beispiel 
Spielzeug, Laufgitter, Beschäftigungs-
material) regelmäßig (1x wöchentlich 
wird empfohlen) gründlich reinigen, bei 
Verschmutzung sofort, 

• Sanitärbereiche und Küche sind täglich 
zu reinigen. 

• Spielzeuge für Säuglinge und Krabbler 
regelmäßig reinigen  
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• Waschbecken, Toilettenbecken 
und -sitze, Ziehgriffe oder Spültas-
ten und Fäkalienausgüsse täglich 
reinigen,  

• Toilettenbürsten außerhalb des 
Zugriffsbereichs der Kinder aufbe-
wahren und regelmäßig reinigen 
beziehungsweise wechseln,  

• Töpfchen nach jeder Benutzung 
reinigen und trocken aufbewahren,  

• Wickeltische und Säuglingswaagen 
nach jeder Benutzung reinigen und 
desinfizieren,  

• Säuglingsbadewannen nach jeder 
Benutzung reinigen und desinfizie-
ren,  

• Windelbehälter (dicht schließend) 
für schmutzige Windeln täglich lee-
ren und reinigen,  

• Zahnputzbecher und -bürsten, 
Kämme und Haarbürsten perso-
nengebunden verwenden, täg-
lich/wöchentlich reinigen und bei 
Bedarf wechseln; Zahnputzbecher 
so lagern, dass sich die Zahnbürs-
tenköpfe nicht berühren.  

 
Desinfektion von Flächen und Ge-
genständen:  
 
Eine routinemäßige Desinfektion ist 
nicht erforderlich.  
Die gezielte Desinfektion ist dort 
erforderlich, wo Krankheitserreger 
auftreten können und Kontaktmög-
lichkeiten zur Weiterverbreitung be-
stehen (zum Beispiel Verunreinigun-
gen mit Erbrochenem, Blut, Stuhl, 
Urin).  
 
Eine effektive Desinfektion wird nur 
erreicht, wenn für die beabsichtigte 
Desinfektionsaufgabe das geeignete 
handelsübliche Desinfektionsmittel in 
der vorgeschriebenen Konzentration 
und Einwirkzeit verwendet wird.  
 
Beim Auftreten meldepflichtiger 
übertragbarer Krankheiten oder bei 
begründetem Verdacht sind spezielle 
Desinfektionsmaßnahmen erforder-

lich, die mit dem FD Gesundheit abzu-
stimmen sind.  
 
Für Ausbruchsgeschehen mit Magen-
Darminfektionen muss ein viruzides, das 
heißt gegen unbehüllte Viren wie zum 
Beispiel Noroviren, wirksames Hände- 
und auch Flächendesinfektionsmittel vor-
rätig gehalten werden.  
 
 
b. Händehygiene  
 
Hände sind durch ihre vielfältigen Kontak-
te mit der Umgebung und anderen Men-
schen die Hauptüberträger von Infekti-
onserregern. Händewaschen und gege-
benenfalls Händedesinfektion gehören zu 
den wichtigsten Maßnahmen der Infekti-
onsverhütung und -bekämpfung.  
 
Händewaschen reduziert die Keimzahl 
auf den Händen. Der Handwaschplatz 
sollte folgendermaßen ausgestattet sein:  
 
• Handfrei- bedienbarer Spender für 

Waschlotion, Einhebelarmatur,  
• Spender mit Papierhandtüchern,  
• Abwurf.  
 
Das Waschbecken soll für Kinder er-
reichbar sein (gegebenenfalls durch ei-
nen Hocker oder ähnliches).  
 
Die hygienische Händedesinfektion 
dient der Abtötung von Infektionserre-
gern. Nach Kontamination der Hände mit 
Krankheitserregern gilt folgende Reihen-
folge: zuerst die Desinfektion, dann die 
Reinigung (Waschen bei Bedarf). 
 
In folgenden Bereichen wird zusätzlich 
ein handfreibedienbarer Händedesinfekti-
onsmittelspender empfohlen:  
• Wickelbereich und  
• Personal-WC.  
 
Zwischenzeitlich sollten Hautpflegemittel 
verwendet werden.  
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Hinweis: Sichtbare grobe Verschmut-
zungen (zum Beispiel durch Blut oder 
Aus-scheidungen) sind vor der Desin-
fektion mit einem mit Händedesinfek-
tionsmittel getränkten Papierhand-
tuch, Zellstoff oder ähnlichem zu ent-
fernen. Dann sind die Hände zu des-
infizieren und ggf. zu reinigen. 
 
Sehr stark verschmutzte Hände sind 
vorsichtig mit Wasser abzuspülen 
(ohne die Umgebung zu bespritzen) 
und zu trocknen, bevor sie desinfiziert 
werden. 
 
Für die Händedesinfektion soll eine 
ausreichende Menge des Händedes-
infektionsmittels in die trockenen 
Hände einreiben werden, dabei Fin-
gerkuppen, Fingerzwischenräume, 
Daumen und Nagelfalze besonders 
berücksichtigen. 

Während der vom Hersteller geforder-
ten Einwirkzeit müssen die Hände mit 
Desinfektionsmittel feucht gehalten 
werden. 

Die Verwendung von Einmalhand-
schuhen ist bei vorhersehbarem 
Kontakt mit Ausscheidungen (zum 
Beispiel beim Wickeln der Kinder) 
und Blut zu empfehlen.  

Sie ersetzen nicht die Händedesin-
fektion. 

 

 
c. Wäschehygiene  

Die Häufigkeit des Wäschewechsels ist 
vom Verschmutzungsgrad abhängig. 
Grundsätzlich ist verunreinigte Wäsche 
sofort zu wechseln. Darüber gelten fol-
gende Richtwerte:  
 
• Waschlappen (personengebunden): 

täglich  
• Handtücher, Badetücher (personenge-

bunden): 2x wöchentlich  
• Bettwäsche: alle zwei Wochen  
• Schlafdecken (Inlett), Matratzen, Kis-

sen u.ä.: 1 x jährlich  
• Geschirrtücher: täglich  
 
Spielmatten sollten abwischbar sein.  
 
Das Einsammeln und der Transport 
gebrauchter Wäsche soll in feuchtigkeits-
dichten Textil- oder Foliensäcken bezie-
hungsweise Wäschebehältern erfolgen.  
 
Falls Wäsche in der Einrichtung selbst 
gewaschen wird, ist auf eine Trennung 
von Schmutzwäsche und sauberer Wä-
sche zu achten.  
Saubere Wäsche sollte nicht im 
Schmutzwäschebereich getrocknet wer-
den.  
Handtücher, Waschlappen, Bettwäsche 
und ähnliches sind in einem mind. 60°C 
Waschgang zu reinigen. 
 
 
 

Übersicht: Händehygiene  
Für die Tagespflegepersonen Für die Kinder 
Gründliche Händereinigung 
•zum Dienstbeginn • nach jeder Verschmutzung • nach Toilettenbe-
nutzung • vor dem Umgang mit Lebensmitteln • vor der Einnahme 
von Speisen und Getränken • nach Kontakt mit Kindern, die an 
Durchfallerkrankungen und Atemwegsinfekten (Husten, Schnupfen) 
leiden • nach Tierkontakt 

•nach dem Spielen im Freien 
•nach jeder Verschmutzung 
•nach der Töpfchen-oder Toi-
lettenbenutzung 
•nach Kontakt mit Tieren 
•vor der Essenseinnahme  

Hygienische Händedesinfektion 
•nach Kontaktmit Stuhl, Urin, Erbrochenem, Blut und anderen Kör-
perausscheidungen (zum Beispielnach dem Windeln oder Maß-
nahmen in Zusammenhang mit der Toiletten-/ Töpfchenbenutzung 
durch Kinder) 
•vor dem Anlegen von Pflastern, Verbänden oder ähnlichem 

•Nach Verunreinigung mit 
infektiösem Materialist eine 
hygienische Händedesinfekti-
on (bei kleineren Kindern zum 
Beispiel auch mit  
Desinfektionsmittel getränktem 
Einmaltuch) durchzuführen. 
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d. Abfallbeseitigung  
 

Die Abfälle sollen in gut schließenden 
Behältnissen gesammelt und mindes-
tens einmal täglich in zentrale Ab-
fallsammelbehälter entsorgt werden.  
Abfallbehälter müssen vor dem Zu-
griff der Kinder geschützt sein.  
Einwegwindeln sind mit dem Haus-
müll zu entsorgen. 
  
Die Abfallentsorgung einschließlich 
der Küchenabfälle ist so zu betreiben, 
dass Belästigungen, insbesondere 
durch Gerüche, Insekten und Nage-
tiere, vermieden werden. 
 
 
e. Tierhaltung 

 
Die Tierhaltung in einer Tagespflege-
stelle stellt grundsätzlich ein hygieni-
sches Risiko dar.  
Pädagogische Vorteile müssen ge-
genüber gesundheitlichen Aspekten 
(Infektionen, Tierhaarallergien, Para-
sitenbefall sowie Kratz- und Bissver-
letzungen) genau abgewogen wer-
den. 
Die Haltung von Tieren soll daher mit 
den Eltern der betreuten Kinder ab-
gestimmt werden, eventuelle Aller-
gien der Kinder müssen berück-
sichtigt werden.  
 
Tiere müssen artgerecht gehalten 
werden.  
 
Die Verantwortung für die Tierpfle-
ge sollten dafür speziell benannte 
Tagespflegepersonen (nicht Kinder!) 
tragen.  
 
Tierkäfige sollten nicht in Aufent-
halts- und Schlafräumen unterge-
bracht werden.  
Räume mit Tieren sollten regelmäßig 
intensiv gelüftet und täglich feucht 
gewischt werden (Verzicht auf Tep-
pichböden).  

Futter und Pflegeutensilien (Streu, 
Stroh, Reinigungsgeräte) sind separat zu 
lagern.  
Die Tiere sind einer regelmäßigen tier-
ärztlichen Kontrolle zu unterziehen, 
zumindest bei Anschaffung, bei Anzei-
chen von Erkrankung, zur Impfung und 
Parasitenbehandlung.  
Nach dem Umgang mit Tieren ist auf 
eine gründliche Händehygiene zu achten.  
 
 
f. Trinkwasser  
 
Das in Tagespflegestellen verwendete 
Warm- und Kaltwasser für den menschli-
chen Gebrauch (Trinken, Waschen, Ba-
den) muss generell der Trinkwasserver-
ordnung entsprechen.  
 
Installationen und Reparaturen sind 
nach den anerkannten Regeln der Tech-
nik durchführen zu lassen.  
Nach Inbetriebnahme oder Reparaturen 
an der Hausinstallation sollten Trinkwas-
serleitungen kalt und warm gründlich 
gespült werden.  
Auch nach Stagnationszeiten von länger 
als drei Tage (zum Beispiel Ferien, selten 
genutzte Duschen) sollten die Leitungen 
gespült werden.  
 
Leitungen, die nur selten oder längere 
Zeit nicht benutzt werden (zum Beispiel 
Außenzapfstellen, Leitungen zu Wasser-
spielflächen), sind während der Still-
standzeit abzusperren und vor Wiederin-
betriebnahme zu spülen.  
 
Warmwasseranlagen müssen so instal-
liert und betrieben werden, dass eine ge-
sundheitsgefährdende Vermehrung von 
Legionellen vermieden wird:  
Legionellen können zum Beispiel in 
Warmwasserversorgungen in Wohnhäu-
sern auftreten. Eine Gesundheitsgefähr-
dung (Lungenentzündung) besteht insbe-
sondere dann, wenn bakterienhaltiges 
Wasser in Form von kleinsten Was-
sertröpfchen (Aerosolen) eingeatmet 
wird, wie zum Beispiel beim Duschen.  
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Die Temperatur am Warmwasseraus-
tritt des Trinkwassererwärmers muss 
bei bestimmungsgemäßem Betrieb 
eine Temperatur von >60°C betragen. 
Zirkulationsleitungen sind so zu be-
messen, dass im zirkulierenden 
Warmwassersystem die Warmwas-
sertemperatur um nicht mehr als 5 K 
(nicht  >55°C) gegenüber der Spei-
cheraustrittstemperatur unterschritten 
wird. Die Kaltwassertemperaturen 
sollten 25°C nicht überschreiten. Bei 
Beachtung der Anforderungen des 
DVGW-Arbeits-blattes W 551 sind 
erhöhte Konzentrationen vermeidbar 
bzw. können diese reduziert werden. 

Wenig oder nicht genutzte Entnah-
mevorrichtungen sind zurückzubauen 
und vom Trinkwasser zu trennen. Es 
sammelt sich stagnierendes Wasser, 
welches zur Verkeimung der gesam-
ten Hausinstallation führen kann. Ein 
hygienisch unbedenklicher Betrieb 
der Trinkwasserversorgungsanlage 
wird dann angenommen, wenn die 
allgemeinen Regeln der Technik ein-
gehalten werden. 

Perlatoren (Wasserstrahlregler) soll-
ten regelmäßig gereinigt, bei sichtba-
ren Kalkablagerungen gegebenenfalls 
erneuert werden.  
 
Regenwasser darf für den menschli-
chen Gebrauch nicht verwendet wer-
den.  
 
g. Wasserspielbereiche  

 
Aus hygienischer Sicht sind Wasser-
spiel- und Erlebnisbereiche, bei de-
nen Trinkwasser über befestigte Flä-
chen (zum Beispiel Fliesen, Terrazzo) 
mit Bodeneinlauf versprüht, verreg-
net oder verrieselt wird, unproble-
matisch.  
 
 
h. Spielsand  
Für das Einrichten eines Sandspiel-
platzes ist auf Herkunft und Qualität 

des Sandes zu achten. Sand darf nicht 
durch Schadstoffe belastet sein.  
Bei neu Befüllung sollte die Qualität des 
Spielsandes durch Zertifikat ausgewiesen 
sein.  
Zur Pflege des Sandes sollten folgende 
Punkte beachtet werden:  
 
• Zulauf von Hunden und Katzen unter-

binden (Einzäunung),  
• Sandkästen soweit wie möglich über 

Nacht bzw. Wochenende abdecken,  
• Häufiges Harken zur Reinigung und 

Belüftung des Sandes,  
• Tägliche visuelle Kontrollen auf Verun-

reinigungen (Tierexkremente, Le-
bensmittel, Müll, Glas etc.); Verunrei-
nigungen aller Art sind sofort zu besei-
tigen, 

• Sandwechsel im Sandkasten nach Be-
darf (circa alle 2-4 Jahre); bei wieder-
holter Kontamination mit Hunde- und 
Katzenkot sollte ein Sandwechsel in 
kürzeren Abständen vorgenommen 
werden.  

 
 
i. Bällebad  

 
Bei Nutzung von Bällebad sollte Folgen-
des beachtet werden:  
 
• Feuchtreinigung der Bälle in geeigne-

ten Behältnissen beziehungsweise in 
einer Waschmaschine in regelmäßigen 
Abständen (je nach Nutzung zum Bei-
spiel einmal jährlich) und bei Ver-
schmutzung sofort,  

• Gründliche Trocknung vor Wiederbe-
füllung,  

• Nichtbenutzung bei Auftreten von 
Durchfallerkrankungen oder anderen 
Infektionskrankheiten.  

 
 
j. Erste Hilfe  

 
Alle in einer Tagespflegestelle tätigen 
Tagespflegepersonen müssen vor Beginn 
der Tätigkeit einen Kurs zur „Ersten Hil-
fe am Kind“ absolvieren, der alle zwei 
Jahre wiederholt werden muss. Die zur 
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Ersten Hilfe und zur Rettung der Be-
troffenen erforderlichen Materialien 
müssen in der Tagespflegestelle ver-
fügbar sein.  
Geeignetes Erste-Hilfe-Material für 
eine Tagespflegestelle ist ein so ge-
nannter „kleiner Verbandkasten“ nach 
DIN 13157 (65-teilig):  
 
• Zusätzlich ist der Verbandkasten 

mit einem alkoholischen Desinfek-
tionsmittel zur Händedesinfektion 
auszustatten.  

• Verbrauchte Materialien oder Mate-
rialien mit überschrittenem Ver-
fallsdatum (zum Beispiel Einmal-
handschuhe oder Pflaster) müssen 
umgehend ersetzt werden; regel-
mäßige Bestandskontrollen der 
Erste-Hilfe-Kästen müssen durch-
geführt werden. Dabei muss insbe-
sondere das Ablaufdatum des 
Händedesinfektionsmittels über-
prüft und dieses gegebenenfalls 
ausgetauscht werden.  

 
Der Ersthelfer muss bei Kontakt mit 
Körperflüssigkeiten und Ausschei-
dungen Einmalhandschuhe tragen 
und sich vor sowie nach der Hilfeleis-
tung die Hände desinfizieren.  
 
 
k. Umgang mit Arzneimitteln  

 
Die Gabe von Arzneimitteln gehört 
grundsätzlich nicht zu den Aufgaben 
der Tagespflegepersonen und soll 
daher nur erfolgen, wenn dies medi-
zinisch unvermeidlich und organi-
satorisch nicht anderweitig lösbar 
ist, zum Beispiel bei Kindern mit 
chronischen Erkrankungen.  
Da jede Anwendung von Arzneimit-
teln mit Risiken verbunden ist, muss 
die jeweilige Tagespflegestelle si-
cherstellen, dass für den Fall der un-
sachgemäßen und fehlerhaften An-
wendung von Arzneimitteln und sich 
daraus ergebenden Schäden die Ta-
gespflegepersonen seitens der Erzie-

hungsberechtigten von der Haftung 
freigestellt werden.  
 
Grundsätzlich sind nur Arzneimittel in 
Originalverpackung (beschriftet mit dem 
Namen des Kindes) inklusive Packungs-
beilage von den Eltern anzunehmen und 
durch eine unterwiesene Tagespflege-
person zu verabreichen.  
 
Die Verabreichung erfolgt nur mit schrift-
licher Anweisung der Eltern, diese soll 
enthalten:  
 
• Schriftliche Angaben zur Verabrei-

chung (insbesondere Zeitpunkt, Men-
ge, Anwendungsbesonderheiten) ent-
sprechend der Verordnung des Arztes  

• Anschrift, Telefonnummer der Eltern 
und des betreuenden Arztes  

• Gegebenenfalls wichtige Hinweise zu 
Notfallmaßnahmen  

• Das Verfallsdatum muss beachtet 
werden. Verfallende Medikamente 
sind den Eltern abzugeben. 

 
Die Verabreichung sollte in einem Nach-
weisheft mit folgenden Angaben doku-
mentiert werden: 
 
• Vor- und Zuname des Kindes, Ge-

burtsdatum  
• Name des Präparates, Verabrei-

chungsform, verabreichte Menge  
• Datum und Uhrzeit der Verabreichung  
• Name/Unterschrift der Tagespflege-

person  
 
Die Arzneimittel müssen trocken, zu-
griffssicher, staub- und lichtgeschützt ge-
lagert werden, wobei die Herstelleranga-
ben zum Verwendungszeit nach Anbruch 
zu beachten sind (zum Beispiel Kühllage-
rung, Salben, Spray oder Tropfen).  
 
Nicht mehr benötigte Arzneimittel sind 
den Eltern zurückzugeben.  
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4. Spezielle Hygienemaßnahmen  
 
Bei so genanntem Ausbruch  spricht 
man von, wenn zwei oder mehr 
gleichartige Erkrankungen auftreten, 
bei denen ein epidemischer Zusam-
menhang wahrscheinlich ist oder 
vermutet wird. 
Bei mehreren auftretenden Krankhei-
ten innerhalb einer Tagespflegestelle, 
ist der FD Gesundheit zu informieren. 
Damit Sie entsprechend Beraten wer-
den können. 
 
Die Meldebögen für die Meldung an 
den FD Gesundheit sind im Anhang 
vorzufinden.   
 
Dies betrifft vor allem das Auftreten: 
 
• bestimmte Durchfallerkrankungen,  
• Kopfläusen und  
• Krätze.  
 
 
a. Beim Auftreten von Durchfaller-
krankungen  

 
Tritt in der Tagespflegestelle eine der 
in Kapitel 5.a genannten Durchfaller-
krankungen auf, ist dies dem FD Ge-
sundheit zu melden.  
 
• Das erkrankte Kind ist bis zur Ab-

holung durch die Eltern möglichst 
getrennt von den übrigen Kindern 
zu betreuen.  

• Oberflächen von Gegenständen, 
mit denen das Kind in Berührung 
kam, sind zu desinfizieren (viruzi-
des Desinfektionsmittel).  

• Nach Umgang mit infektiösen Aus-
scheidungen des erkrankten Kin-
des ist eine Händedesinfektion mit 
einem viruziden oder begrenzviru-
zid plus Händedesinfektionsmittel 
durchzuführen.  

• Nach jeder Toiletten- oder Töpf-
chenbenutzung durch ein Kind mit 
Durchfall sind Toilettenbecken und 
die WC-Brille oder das Töpfchen 
gründlich desinfizierend zu reini-

gen. Töpfchen sind personengebunden 
zu verwenden.  

• Einmalhandtücher müssen verwendet 
werden.  

• Die Eltern des Kindes sind zu informie-
ren und über das Besuchsverbot der 
Tagespflegestelle bei Durchfallerkran-
kungen aufzuklären (vgl. Kap. 5.a).  

• Die Eltern aller Kinder sollten anonym 
über gehäuft auftretende Durchfaller-
krankungen informiert werden. Ein 
Arztbesuch bei Auftreten der gleichen 
Symptome sollte veranlasst werden.  

• Kinder, die das 6. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben und an infektiö-
ser Gastroenteritis erkrankt oder des-
sen verdächtig sind, dürfen eine Ta-
gespflegestelle nicht besuchen. In die-
sen Fällen sollte ein Kinderarzt aufge-
sucht werden. Das Kind darf erst wie-
der aufgenommen werden, wenn ein 
ärztliches Attest vorliegt.  

 
 
b. Beim Auftreten von Kopfläusen 

 
Bei Auftreten von Kopflausbefall muss 
der FD Gesundheit informiert werden.  
 
Betroffene Personen (Kinder sowie Ta-
gespflegepersonen) müssen dem FD Ge-
sundheit namentlich gemeldet werden.  
 
• Das befallene Kind ist bis zur Abholung 

durch die Eltern möglichst getrennt von 
den übrigen Kindern zu betreuen. Per-
sönliche Gegenstände (zum Beispiel 
Wechselwäsche, Mützen) werden den 
Eltern mit Hinweisen zur Reinigung 
mitgegeben.  

• Die Eltern der betroffenen Kinder und 
der Kinder der Gruppe sowie eventuell 
weitere Kontaktpersonen sollten über 
das Auftreten von Kopfläusen infor-
miert werden. Gleichzeitig sollten die 
Sorgeberechtigten schriftlich erklären, 
dass sie ihre Kinder untersucht haben 
und dass sie bei Läusebefall sämtliche 
Behandlungsschritte einhalten.  

• Das weitere Verfahren bei so genann-
ten Problemfällen (wiederholtes Auftre-
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ten von Kopfläusen) sollte mit dem 
FD Gesundheit abgestimmt wer-
den.  

• Wenn Zweifel bestehen, ob be-
troffene Kinder durch die Eltern 
nicht oder nicht ausreichend kon-
trolliert oder behandelt wurden, 
sollten die Tagespflegepersonen 
selber Kontrollen durchführen.  

• Es muss 8 bis 10 Tage (abhängig 
vom angewendeten Mittel) nach 
der Erstbehandlung eine Zweitbe-
handlung erfolgen.  

• Bei starkem Befall sind die Aufent-
halts- und Schlafräume der Be-
troffenen von ausgestreuten Läu-
sen zu befreien: gründliches Ab-
saugen der Böden und Polstermö-
bel, von textilen Kopfstützen und 
textilem Spielzeug.  

• Handtücher, Bettwäsche und ähnli-
ches müssen bei mindestens 60°C 
gewaschen werden.  

• Plüschtiere sollen entweder zwei 
Tage bei -18°C eingefroren (nicht 
gemeinsam mit Lebensmitteln) der 
im geschlossenen Plastikbeutel 
mindestens 3 Tage bei Zimmer-
temperatur (20 bis 22°C) aufbe-
wahrt werden.  

• Sind in einer Tagespflegestelle 
Läuse aufgetreten, sollten für den 
Zeitraum von 6 Wochen 1 x wö-
chentlich gründliche Kontrollen auf 
Kopflausbefall vorgenommen wer-
den.  

 
 
c. Beim Auftreten von Krätze  

 
Bei Auftreten einer Krätzeerkrankung 
beziehungsweise deren Verdacht 
muss der FD Gesundheit benachrich-
tigt werden.  
 
Betroffene Personen (Kinder sowie 
Tagespflegepersonen) müssen dem 
FD Gesundheit namentlich gemeldet 
werden.  
 

• Ist ein Kind an Krätze erkrankt oder 
besteht der Verdacht, muss es sofort 
von den übrigen Kindern bis zur Abho-
lung durch die Eltern getrennt werden.  

• Persönliche Gegenstände werden mit 
Hinweisen zur Reinigung den Eltern 
mitgegeben.  

• Die Eltern der betroffenen Kinder und 
der Kinder der Gruppe sowie eventuell 
weitere Kontaktpersonen sollten über 
das Auftreten von Krätze informiert 
werden. 

• Alle an Krätze Erkrankten, Krankheits-
verdächtigen und Kontaktpersonen 
(auch Tagespflegepersonen selbst) 
sind möglichst schnell einem erfahre-
nen Hautarzt vorzustellen und evtl. zu 
behandeln.  

• Personen, die an Krätze erkrankt sind, 
dürfen die Tagespflegestelle erst nach 
sachgerechter Behandlung und ärztli-
chem Attest wieder besuchen.  

• Bettwäsche muss so heiß wie möglich 
gewaschen werden, Buntwäsche bei 
60°C mindestens 20 Minuten. Der 
Bettstaub sollte vorher abgesaugt wer-
den.  

• Schlecht zu waschende Textilien kön-
nen in verschweißten Plastiksäcken 
bei Zimmertemperatur (21°C) 3 Tage 
aufbewahrt werden. Oder Einfrieren 
bei -25 °C für zwei Stunden.  Danach 
sind die Milben abgestorben.  

• Zur Entwesung von Matratzen, Pols-
termöbeln und Fußbodenbelägen emp-
fiehlt sich gründliches und wiederholtes 
Absaugen mit einem starken Staub-
sauger, gegebenenfalls Einschweißen 
kontaminierter Gegenstände (Matrat-
zen, Polsterstühle etc.) in dicke Ein- 
oder Zweischichtfolie und Abstellen in 
einem gesonderten Raum (3 Tage bei 
Zimmertemperatur).  

• Plüschtiere und Schuhe können 
schnell bei -25 °C für zwei Stunden 
eingefroren werden. 
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5. Anforderungen des  
Infektionsschutzgesetzes  

 
 
a. Gesundheitliche Anforderungen  

 
Tagespflegepersonen dürfen in der 
Tagespflegestelle keine Betreuungs- 
oder Pflegeaufgaben ausüben, 
wenn sie an einer der folgenden an-
steckenden Krankheiten erkrankt oder 
dessen verdächtig sind:  
 
• Cholera,  
• Diphtherie,  
• Enteritis durch enterohämorrhagi-

sche E. coli (EHEC),  
• virusbedingtes hämorrhagisches 

Fieber,  
• Haemophilus influenzae Typ b-

Meningitis,  
• Impetigo contagiosa (ansteckende 

Borkenflechte),  
• Keuchhusten,  
• ansteckungsfähige Lungentuberku-

lose,  
• Masern,  
• Meningokokken -Infektion,  
• Mumps,  
• Paratyphus,  
• Pest,  
• Poliomyelitis,  
• Scabies (Krätze),  
• Scharlach oder sonstige Strep-

tococcus pyogenes-Infektionen,  
• Shigellose,  
• Typhus abdominalis,  
• Virushepatitis A oder E (infektiöse 

Gelbsucht),  
• Windpocken,  
• verlaust sind,  
 
Die Erreger der folgenden Krankhei-

ten ausscheiden:  
• Shigellen,  
• Salmonellen,  
• enterohämorrhagische Escherichia 

coli,  
• Choleravibrionen oder einer ande-

ren 

• infektiösen Darmerkrankung  
• oder Kontaktpersonen sind, in deren 

Wohngemeinschaft eine der genann-
ten Erkrankungen bzw. ein Verdacht 
darauf aufgetreten ist.  

 
Die betroffenen Tagespflegepersonen 
dürfen solange keinen Kontakt zu den 
betreuten Kindern haben, bis nach ärztli-
chem Urteil eine Weiterverbreitung der 
Krankheit oder Verlausung durch sie nicht 
mehr zu befürchten ist.  
 
Kinder, die in der Tagespflegestelle be-
treut werden und an einer der genannten 
Krankheiten erkrankt sind, dürfen die Ta-
gespflegestelle nicht besuchen.  
 
Zusätzlich ist zu beachten, dass Tages-
pflegepersonen innerhalb der Tagespfle-
gestelle nicht in Küchen oder mit Le-
bensmitteln zu tun haben dürfen, wenn 
sie an infizierten Wunden oder Hauter-
krankungen erkrankt sind, bei denen die 
Möglichkeit der Übertragung von Krank-
heitserregern über Lebensmittel besteht.  
 
 
b. Mitteilungspflicht und Belehrungen  

 
Bei den oben aufgelisteten Krankheiten 
und Krankheitserregern handelt es sich 
um solche, die in Kinderbetreuungsein-
richtungen leicht übertragen werden kön-
nen. Eine rechtzeitige Information dar-
über ermöglicht, dass weitere Infektionen 
verhindert werden können. Daher müs-
sen sowohl die Eltern der Kinder als auch 
die Tagespflegepersonen der Tages-
pflegestelle unverzüglich mitteilen, 
wenn sie von einem der genannten 
Krankheitsfälle betroffen sind.  
Damit der Informationspflicht nachge-
kommen werden kann, sind folgende Be-
lehrungen nachzuweisen beziehungs-
weise durchzuführen: 
 
Alle Tagespflegepersonen in einer Ta-
gespflegestelle brauchen eine Bescheini-
gung des FD Gesundheit nach §43 IfSG 
zum Umgang mit Lebensmitteln. 
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Die Eltern der Kinder, die in einer 
Tagespflegestelle betreut werden, 
müssen über gesundheitliche An-
forderungen und Mitwirkungs-
pflichten belehrt werden. Diese Be-
lehrung kann schriftlich oder mündlich 
durch die Tagespflegeperson erfol-
gen. Auch diese Belehrung sollte do-
kumentiert werden (mit Unterschrift 
der Eltern). 
 
 
c. Vorgehen bei meldepflichtigen Er-
krankungen  
 
Wer muss melden bzw. benachrichti-
gen?  

Eine Vielzahl von Infektionskrankhei-
ten ist nach dem IfSG meldepflichtig. 
Grundsätzlich ist der feststellende 
Arzt verpflichtet, solche Krankheiten 
zu melden. Ist das jedoch nicht erfolgt 
beziehungsweise tritt eine der melde-
pflichtigen Erkrankungen in Tages-
pflegestelle auf, so muss beim Auftre-
ten beziehungsweise dem Verdacht 
darauf die verantwortliche Person 
der Tagespflegestelle unverzüglich 
dem FD Gesundheit benachrichtigen.  

Dies gilt auch beim Auftreten von 
zwei oder mehr gleichartigen Er-
krankungen, wenn als deren Ursa-
che Krankheitserreger anzunehmen 
sind. In solchen Fällen ist eine Epi-
demie zu vermuten, die eine Gefahr 
für die Allgemeinheit darstellen kann. 

Bei Auftreten einer der genannten 
Erkrankungen besteht außerdem eine 
Mitteilungspflicht der Sorgeberech-
tigten gegenüber der Tagespflege-
stelle. In bestimmten Fällen (auf An-
ordnung des Gesundheit) ist die Ta-
gespflegestelle auch verpflichtet, die 
Eltern über das Auftreten einer Er-
krankung ohne Hinweis auf die Per-
son zu informieren. 

 

 

 

Tagespflegestelle 
 

  FD Gesundheit                    Eltern 

Benachrichtigungsinhalte der Meldung 
sind: 
 
• Art der Erkrankung bzw. des Verdachts 
• Name und Vorname: 
• Geburtsdatum 
• Wohnanschrift und Telefonnummer: 
• Tag der Erkrankung und 
• Letzter Besuch in der Einrichtung. 
 
Die Meldebögen für die Meldung an den 
FD Gesundheit sind im Anhang vorzufin-
den.   
 
Einzuleitende Maßnahmen in der  
Tagespflegestelle:  
 
• Isolierung Betroffener  
• Verständigung von Angehörigen 
• Sicherstellung möglicher Infektions-

quellen zum Beispiel Lebensmittel  
 
Information der Eltern über das Auftreten 
von Infektionskrankheiten. 
Tritt eine meldepflichtige Infektionskrank-
heit oder ein entsprechender Verdacht in 
der Tagespflegestelle auf, so müssen 
gegebenenfalls die Eltern darüber ano-
nym informiert werden, um notwendigen 
Schutzmaßnahmen treffen zu können. 
Die Information kann in folgender Form 
erfolgen:  
 
• gut sichtbar angebrachte Aushänge im 

Eingangsbereich oder sonstigen 
Räumlichkeiten der Tagespflegestelle,  

• Merkblätter mit Informationen über die 
Erkrankung und notwendige Schutz-
maßnahmen,  

• Informationsveranstaltungen oder per-
sönliche Gespräche  
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Besuchsverbot und  
Wiederzulassung:  
 
Bei von meldepflichtigen Infektions-
krankheiten betroffenen Kindern ist 
ein erneuter Besuch der Tagespfle-
gestelle dann wieder zulässig, wenn 
die ansteckende Erkrankung abge-
klungen beziehungsweise nach ärztli-
chem Urteil eine Weiterverbreitung 
der Krankheit nicht mehr zu befürch-
ten ist. 
 


